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43.

Übereinkommen
zwischen Österreich und Italien, betreffend
eine gleichartige Behandlung pharmazeuti-
scher Spezialitäten bei Erteilung der Ver-

triebsbewilligung.

Die österreichische Bundesregierung und
die italienische Regierung haben in Anerkennung
der Notwendigkeit, für den Vertrieb pharma-
zeutischer Spezialitäten in Italien und in Öster-
reich sanitäre Normen zu schaffen, durch welche
die in den am 23. Dezember 1908 ausgetauschten
Noten enthaltenen Anordnungen ersetzt werden
sollen, die folgende Vereinbarung getroffen:

(1) Die italienische Regierung st immt zu, daß
die pharmazeutischen Spezialitäten österreichi-
scher Produktion und Herkunft , die nach Italien
eingeführt werden, nicht einer minder günstigen
Behandlung unterworfen werden, als sie für die
einheimischen pharmazeutischen Erzeugnisse zu-
gestanden ist, sofern die von der italienischen
Gesetzgebung festgesetzten Normen hiebei be-
achtet werden.

(2) Die österreichische Regierung stimmt zu,
daß die pharmazeutischen Spezialitäten italieni-
scher Produktion und Herkunft , die nach Öster-
reich eingeführt werden, nicht einer minder
günstigen Behandlung unterworfen werden, als
sie für die einheimischen Erzeugnisse zugestan-
den ist, sofern die von der österreichischen Ge-
setzgebung festgesetzten Normen hiebei be-
achtet werden.

(3) Jeder der beiden Vertragspartner behält
sich das Recht vor, in Ausnahmsfällen, wenn es
die Bedachtnahme auf die öffentliche Gesundheit
erfordern sollte, die Einfuhr einzelner Erzeug-
nisse, die Gegenstand des vorliegenden Überein-
kommens bilden, zu verbieten, doch ist der an-
dere Vertragspartner hievon in Kenntnis zu
setzen.

24 26



404 12. Stück — Ausgegeben am 15. Feber 1957 — Nr. 44

(4) In Fällen, für die eine klinische Versuchs-
anwendung für die Registrierung der von dem
vorliegenden Übereinkommen erfaßten Erzeug-
nisse vorgeschrieben sein sollte, kann die vor-
läufige Einfuhr der für den Versuch selbst not-
wendigen Mengen bewilligt werden. Eine solche
Bewilligung wird von der zentralen Sanitäts-
behörde, beschränkt auf die für die bezeichneten
Kliniken und Spitäler unbedingt notwendigen
Mengen, gegeben werden.

(5) Das vorliegende Übereinkommen ist in
deutscher und italienischer Sprache verfaßt und
beide Texte sind in gleicher Weise authentisch.

(6) Das vorliegende Übereinkommen tr i t t am
Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.

Rom, den 19. November 1956.

Für die österreichische Bundesregierung:

Max L ö w e n t h a l m. p.

Für die italienische Regierung:

Attilio C a t t a n i m. p.

Das Übereinkommen ist gemäß seiner Ziffer 6 am 19. November 1956 in Kraft getreten.

Raab

44.

Nachdem die am 11. Dezember 1953 in Paris unterzeichnete Europäische Konvention über die
Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse, welche also lautet:

(Übersetzung)

EUROPÄISCHE
KONVENTION

ÜBER DIE GLEICH-
WERTIGKEIT DER
REIFEZEUGNISSE

Die Unterzeichneten Mit-
gliedsregierungen des Europa-
rats,

IN DER ERWÄGUNG, daß
eine Politik gemeinsamen Wir-
kens auf den Gebieten der Kul-
tur und der Wissenschaften zu
den Zielen des Europarats ge-
hört;

IN DER ERWÄGUNG, daß
dieses Ziel sich leichter erreichen
läßt, wenn die Jugend Europas
freien Zugang zu den geistigen
Gütern der Mitgliedstaaten hat;
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IN DER ERWÄGUNG, daß
die Universität eine der wichtig-
sten Quellen des geistigen Le-
bens eines Landes ist;

IN DER ERWÄGUNG, daß
den Studenten, die ihre höhere
Schulbildung im Gebiet eines
Mitgliedstaates mit Erfolg abge-
schlossen haben, alle möglichen
Erleichterungen zum Eintritt in
eine von ihnen gewählte Uni-
versität, die im Gebiet eines an-
deren Mitgliedstaates gelegen ist,
geboten werden sollten;

IN DER ERWÄGUNG, daß
solche Erleichterungen, die auch
im Interesse des freien Verkehrs
zwischen den einzelnen Ländern
wünschenswert sind, die gegen-
seitige Anerkennung der Reife-
zeugnisse voraussetzen,

SIND wie folgt ÜBEREIN-
GEKOMMEN:

Artikel 1

1. Jeder Vertragschließende
erkennt für. die Zulassung zu
den in seinem Gebiet gelegenen
Universitäten, falls diese Zu-
lassung der staatlichen Kontrolle
unterliegt, die Gleichwertigkeit
der im Gebiet jedes anderen
Vertragschließenden erteilten
Zeugnisse an, deren Besitz für
ihre Inhaber die Voraussetzung
für die Zulassung zu den ent-
sprechenden Anstalten des Lan-
des, in dem diese Zeugnisse er-
teilt wurden, bildet.

2. Die Zulassung zu den ein-
zelnen Universitäten erfolgt im
Rahmen der verfügbaren Plätze.

3. Jeder Vertragschließende
behält sich vor, die Bestimmun-
gen der Ziffer 1 auf seine eige-
nen Staatsangehörigen nicht an-
zuwenden.

4. Unterliegt die Zulassung zu
Universitäten im Gebiet eines
Vertragschließenden nicht der
staatlichen Kontrolle, so hat der
betreffende Vertragschließende
diesen Universitäten den Wort-
laut dieser Konvention zu über-
mitteln und sich dafür einzu-
setzen, daß die genannten
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Universitäten die in den vor-
stehenden Ziffern niedergelegten
Grundsätze annehmen.

Artikel 2

Jeder Vertragschließende hat
innerhalb eines Jahres nach In-
krafttreten dieser Konvention
einen schriftlichen Bericht über
die zur Durchführung der Be-
stimmungen des vorstehenden
Artikels getroffenen Maßnah-
men an den Generalsekretär des
Europarats zu richten.

Artikel 3

Der Generalsekretär des
Europarats hat den anderen
Vertragschließenden die Mittei-
lungen, die er von jedem der
Vertragschließenden gemäß Ar-
tikel 2 erhalten hat, bekannt-
zugeben und das Minister-
komitee über die Fortschritte in
der Anwendung dieser Konven-
tion auf dem laufenden zu hal-
ten.

Artikel 4

Im Sinne dieser Konvention
bedeutet:

a) der Ausdruck „Zeugnis"
alle Zeugnisse, Bescheini-
gungen oder sonstigen Ur-
kunden — ohne Rücksicht
auf die Form der Erteilung
oder Registrierung —, die
dem Inhaber bzw. dem
Beteiligten das Recht ver-
leihen, seine Zulassung zu
einer Universität zu be-
antragen;

b) der Ausdruck „Universitä-
ten":
i) die Universitäten;

ii) die Institute, denen
von dem Vertrag-
schließenden, in dessen
Gebiet sie gelegen sind,
Hochschulcharakter zu-
erkannt wird.

Artikel 5

1. Diese Konvention wird
zur Unterzeichnung durch die
Mitglieder des Europarats auf-
gelegt. Sie bedarf der Ratifizie-
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rung. Die Ratifikationsurkun-
den sind beim Generalsekretär
des Europarats zu hinterlegen.

2. Diese Konvention tritt nach
Hinterlegung von drei Ratifi-
kationsurkunden in Kraft.

3. Für jeden. Unterzeichner,
der sie in der Folge ratifiziert,
tritt die Konvention mit der
Hinterlegung seiner Ratifika-
tionsurkunde in Kraft.

4. Der Generalsekretär des
Europarats teilt allen Mitglie-
dern des Europarats das Inkraft-
treten der Konvention, die
Namen der Vertragschließenden,
die sie ratifiziert haben, sowie
jede später erfolgte Hinter-
legung von Ratifikationsurkun-
den mit.

Artikel 6

Das Ministerkomitee des
Europarats kann jeden Staat,
der nicht Mitglied des Europa-
rats ist, einladen, dieser Konven-
tion beizutreten. Jeder Staat,
der diese Einladung erhalten
hat, kann dieser Konvention
durch Hinterlegung einer Bei-
trittserklärung beim General-
sekretär des Europarats, der die
Hinterlegung allen Vertrag-
schließenden mitzuteilen hat,
beitreten. Für jeden beitreten-
den Staat tritt diese Konvention
mit der Hinterlegung seiner
Beitrittserklärung in Kraft.

ZU URKUND DESSEN ha-
ben die unterzeichneten, hierzu
gehörig beglaubigten Vertreter
diese Konvention unterschrie-
ben.

GESCHEHEN zu Paris, am
11. Dezember 1953, in franzö-
sischer und englischer Sprache,
wobei beide Fassungen gleicher-
maßen verbindlich sind, in
einem einzigen Exemplar, das
im Archiv des Europarats zu
hinterlegen ist. Der General-
sekretär übermittelt beglaubigte
Ausfertigungen allen Unter-
zeichnern.
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Für die Regierung
des Königreichs Belgien:

P. van Zeeland

Für die Regierung
des Königreichs Dänemark:

E. Waerum

Für die Regierung
der Französischen Republik:

Bidault

Für die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland:

Adenauer

Für die Regierung
des Königreichs Griechenland:

Stephanopoulos

Für die Regierung
der Republik Island:

Kristinn Gudmundsson

Für die Regierung
von Irland:

Prôinsias Mac Aogáin

Für die Regierung
der Republik Italien:

Ludovico Benvenuti

Für die Regierung
des Großherzogtums Luxemburg:

Bech

Für die Regierung
des Königreichs Niederlande:

J. W. Beyen

Für die Regierung
des Königreichs Norwegen:

Halvard Lange

Für die Regierung
der Saar:

[gemäß Entschließung (53) 30 des
Ministerkomitees]

P. van Zeeland

Für die Regierung
des Königreichs Schweden:

Östen Undén

Für die Regierung
der Türkischen Republik:

F. Köprülü

Für die Regierung des Vereinigten
Königreichs von Großbritannien

und Nordirland:

Anthony Nutting

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident,
dieser Konvention beizutreten, und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte
Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.
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Zu Urkund dessen ist die vorliegende Beitrittsurkunde vom Bundespräsidenten unterzeichnet,
vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Unterricht und vom Bundesminister für die Aus-
wärtigen Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich ver-
sehen worden.

Geschehen zu Wien, den 24. September 1956.

Der Bundespräsident:
Körner

Der Bundeskanzler:
Raab

Der Bundesminister für Unterricht:
Drimmel

Der Bundesminister für die Auswärtigen Angelegenheiten:
Figl

Die vorliegende Konvention ist für Österreich gemäß ihrem Artikel 6 am 9. Oktober 1956 in
Kraft getreten.

Folgende Staaten sind bis zum 23. November 1956 Vertragspartner der Konvention geworden:
Belgien, Dänemark, Frankreich, Bundesrepublik Deutschland, Griechenland, Irland, Island, Italien
(mit einem Vorbehalt), Luxemburg, Niederlande, Norwegen und Vereinigtes Königreich von
Großbritannien und Nordirland.

Raab

4 5 .
(Übersetzung)

Übereinkommen zur Errich-
tung der Pflanzenschutz-Or-
ganisation für Europa und

den Mittelmeerraum

Die Vertragsstaaten dieses
Übereinkommens sind im Be-
wußtsein der Wichtigkeit inter-
nationaler Zusammenarbeit zur
Verhütung der Einschleppung
und Verbreitung von Schädlin-
gen und Krankheiten von Pflan-
zen und Pflanzenerzeugnissen
und in dem Wunsch, die auf
diesem Gebiet durch das Inter-
nationale Komitee zur Bekämp-
fung des Kartoffelkäfers und
durch die Europäische Arbeits-
gemeinschaft für Vorratsschutz
bereits geleistete Arbeit fortzu-
setzen und weiter auszudehnen,
wie folgt übereingekommen:

Artikel I

Organisation

Es wird eine Pflanzenschutz-
Organisation für Europa und
den Mittelmeerraum (im folgen-
den als „Organisation" bezeich-
net) errichtet, welche das Ver-
mögen und die Verbindlich-
keiten des obengenannten Ko-
mitees und der Arbeitsgemein-
schaft übernimmt.
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Artikel II

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Übereinkom-
mens bedeutet der Ausdruck
„Pflanzen und Pflanzenerzeug-
nisse" lebende Pflanzen und
Pflanzenteile, unverarbeitetes
Material pflanzlichen Ursprungs
und Lebensmittel, die aus Pflan-
zen und Pflanzenteilen herge-
stellt sind.

Artikel III

Mitgliedschaft

a) Die Mitgliedschaft bei der
Organisation durch Beitritt zu
diesem Übereinkommen nach
Artikel XX steht frei

1. den Regierungen der in
Anlage III aufgeführten
Staaten,

2. der Regierung jedes an-
deren Staates, der auf Be-
schluß des Rates der Orga-
nisation zum Beitritt ein-
geladen wird.

b) Die Regierung jedes Ho-
heitsgebietes, hinsichtlich dessen
eine Erklärung nach Artikel XXI
abgegeben wurde, kann vom
Rat der Organisation als Mit-
glied zugelassen werden, jedoch
nur auf Vorschlag des Mitglied-
staates, der die Erklärung abgab.
Ein solcher Beschluß erfordert
eine Zweidrittelmehrheit der ab-
gegebenen Stimmen. Die so zu-
gelassenen Hoheitsgebiete müs-
sen nach Ansicht des Rates einen
fest umrissenen eigenen Beitrag
zur Arbeit der Organisation lei-
sten können.

Artikel IV

Sitz

a) Sitz der Organisation ist
Paris.

b) Die Organisation tagt nor-
malerweise an ihrem Sitz.

Artikel V

Aufgaben

a) Die Aufgaben der Organi-
sation bestehen darin:
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1. in Übereinstimmung
mit der Ernährungs- und
Landwirtschafts - Organi-
sation der Vereinten Na-
tionen die Tätigkeit einer
regionalen Pflanzenschutz-
organisation im Sinne des
Artikels VIII des Inter-
nationalen Pflanzenschutz-
abkommens vom 6. De-
zember 1951 auszuüben;

2. die Mitgliedstaaten
über die fachlichen, ver-
waltungstechnischen und
gesetzgeberischen Maß-
nahmen zu beraten, die
zur Verhinderung der
Einschleppung und Ver-
breitung von Schädlingen
und Krankheiten von
Pflanzen und Pflanzen-
erzeugnissen notwendig
sind;

3. die Mitgliedstaaten,
wenn nötig, bei der
Durchführung derartiger
Maßnahmen zu unter-
stützen;

4. falls durchführbar,
internationale Bekämp-
fungsmaßnahmen gegen
Schädlinge und Krankhei-
ten von Pflanzen und
Pflanzenerzeugnissen auf-
einander abzustimmen
und zu fördern;

5. von den Mitglied-
staaten Auskünfte über
das Vorhandensein, das
Auftreten und die Ver-
breitung von Schädlingen
und Krankheiten von
Pflanzen und Pflanzener-
zeugnissen einzuholen und
diese Auskünfte den Mit-
gliedstaaten zu übermit-
teln;

6. für den Austausch
von Auskünften über die
Rechtsvorschriften der
einzelnen Staaten in bezug
auf Pflanzenschutz und
über andere den freien
Verkehr mit Pflanzen und
Pflanzenerzeugnissen be-
treffende Maßnahmen zu
sorgen;

7. die Möglichkeiten der
Vereinfachung und Ver-
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einheitlichung der Vor-
schriften und Bescheini-
gungen in Angelegenheiten
des Pflanzenschutzes zu
prüfen;

8. die Zusammenarbeit
bei der Forschung über
die Schädlinge und Krank-
heiten der Pflanzen und
Pflanzenerzeugnisse und
über die Bekämpfungsme-
thoden sowie den Aus-
tausch einschlägiger wis-
senschaftlicher Informa-
tionen zu erleichtern;

9. einen Dokumenta-
tionsdienst aufzubauen
und jeweils auf Veranlas-
sung der Organisation in
geeigneter Form Unter-
lagen zur Unterrichtung
der Öffentlichkeit und
zur Förderung des techni-
schen oder wissenschaft-
lichen Fortschritts zu ver-
öffentlichen;
10. den Mitgliedstaaten

über alle in diesem Ar-
tikel erwähnten Angele-
genheiten Empfehlungen
zu übermitteln;

11. ganz allgemein alle
Maßnahmen zu treffen,
die erforderlich und ge-
eignet sind, die Ziele der
Organisation zu verwirk-
lichen.

b) Die Tätigkeit der Organi-
sation richtet sich insbesondere
— wenn auch nicht ausschließ-
lich — gegen diejenigen Schäd-
linge und Krankheiten, die in
Anlage II aufgeführt sind.

Artikel VI

Verpflichtungen der Mitglied-
staaten

Die Mitgliedstaaten haben
der Organisation, soweit irgend
möglich, alle Auskünfte zu er-
teilen, welche diese im Rahmen
ihrer Befugnisse zur Erfüllung
ihrer Aufgaben benötigt.

Artikel VII

Beziehungen zu anderen Organi-
sationen

Die Organisation arbeitet mit
der Ernährungs- und Landwirt-
schafts-Organisation der Ver-
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einten Nationen sowie mit an-
deren Einrichtungen mit ver-
wandten Aufgaben zusammen.
Sie ist betrebt, jede Überschnei-
dung von Tätigkeiten, soweit
irgend möglich, zu vermeiden.

Artikel VIII

Aufbau der Organisation

Die Organisation besteht aus:

a) dem Rat;
b) der Verwaltung, be-

stehend aus dem Exekutiv-
ausschuß, dem Generaldirek-
tor und dem Personal;

c) dem Rechnungshof;

d) den Fachgremien (Ar-
beitsgruppen und internatio-
nale Konferenzen).

Artikel IX

Der Rat

a) Der Rat der Organisation
besteht aus Vertretern der Mit-
gliedstaaten.

Jeder Mitgliedstaat ist berech-
tigt, einen Vertreter und einen
Stellvertreter zum Rat zu er-
nennen.

Die von den Mitgliedstaaten
ernannten Vertreter und Stell-
vertreter können sich von Mit-
arbeitern und Beratern begleiten
lassen.

b) Jeder Mitgliedstaat hat
eine Stimme im Rat.

Artikel X

Tagungen des Rates

a) Der Rat tritt normalerweise
einmal im Jahr zu einer ordent-
lichen Tagung zusammen.

b) Auf ein schriftliches, an
den Vorsitzenden gerichtetes Er-
suchen von mindestens einem
Drittel der Mitgliedstaaten muß
jederzeit eine außerordentliche
Tagung des Rates einberufen
werden.

Artikel XI

Geschäfts- und Finanzordnung

Der Rat setzt seine Geschäfts-
ordnung und die Finanzordnung
der Organisation fest.
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Artikel XII

Beobachter

Die Regierung jedes Staates,
der nicht Mitglied der Organi-
sation ist, und jede internatio-
nale Einrichtung mit Aufgaben,
die denjenigen der Organisation
verwandt sind, kann sich mit
Zustimmung des Rates auf
jeder Ratstagung durch einen
oder mehrere Beobachter ohne
Stimmrecht vertreten lassen.

Artikel XIII

Aufgaben des Rates

Der Rat hat

a) den Bericht des General-
direktors über die Tätigkeit der
Organisation seit der letzten
ordentlichen Ratstagung zu prü-
fen und darüber Beschluß zu
fassen;

b) die Richtlinien und das
Tätigkeitsprogramm der Orga-
nisation zu prüfen und zu ge-
nehmigen;

c) den Haushaltsplan zu prü-
fen und zu genehmigen;

d) die Jahresabrechnung und
die Jahresbilanz zu prüfen und
zu genehmigen;

e) Fachgremien ad hoc oder
ständigen Charakters einzuset-
zen;

f) die Berichte dieser Gremien
zu prüfen und darüber Beschluß
zu fassen;

g) die satzungsmäßigen Wah-
len abzuhalten;

h) den Generaldirektor zu
ernennen und seine Anstellungs-
bedingungen festzusetzen;

i) über die Vorschläge zu ent-
scheiden, die ihm der Exekutiv-
ausschuß unterbreitet.

Artikel XIV

Vorsitzender und stellvertreten-
der Vorsitzender

a) Der Rat wählt aus den
Vertretern der Mitgliedstaaten
einen Vorsitzenden und einen
stellvertretenden Vorsitzenden.

b) Der Vorsitzende und der
stellvertretende Vorsitzende
werden auf drei Jahre gewählt;
Wiederwahl ist zulässig.
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c) Der Vorsitzende und der
stellvertretende Vorsitzende des
Rates üben die gleiche Funktion
innerhalb des Exekutivausschus-
ses aus.

Artikel XV

Der Exekutivausschuß

a) Der Exekutivausschuß be-
steht aus dem Vorsitzenden und
dem stellvertretenden Vorsitzen-
den des Rates sowie aus fünf
Vertretern von Mitgliedstaaten,
die vom Rat gewählt werden.

b) Die Amtsdauer der Mit-
glieder des Exekutivausschusses
beträgt drei Jahre; sie sind wie-
der wählbar.

c) Tritt im Exekutivausschuß
vor Ablauf der normalen Amts-
dauer eine Vakanz ein, so for-
dert der Exekutivausschuß einen
Mitgliedstaat auf, einen Vertre-
ter namhaft zu machen, um die
Vakanz für den Rest der Amts-
zeit auszufüllen.

d) Der Exekutivausschuß tritt
mindestens zweimal jährlich zu-
sammen.

Artikel XVI

Aufgaben des Exekutivaus-
schusses

Der Exekutivausschuß hat

a) dem Rat die Richtlinien so-
wie das Tätigkeitsprogramm der
Organisation vorzuschlagen;

b) sicherzustellen, daß die
Tätigkeit der Organisation mit
den Beschlüssen des Rates im
Einklang steht;

c) dem Rat den Haushalts-
voranschlag sowie die jährlichen
Abrechnungen und die Bilanz
vorzulegen; der Exekutivaus-
schuß kann einen vorläufigen
Haushaltsplan genehmigen, der
bis zu seiner Prüfung durch den
Rat gültig ist;

d) jede weitere Aufgabe zu
übernehmen, die ihm auf Grund
dieses Übereinkommens zu-
kommt oder die ihm der Rat
überträgt;

e) seine eigene Geschäftsord-
nung zu bestimmen.
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Artikel XVII

Der Generaldirektor

Der Generaldirektor:
a) ist der Leiter des unter

seiner Verantwortung arbeiten-
den Sekretariats der Organisa-
tion;

b) führt das vom Rat geneh-
migte Programm sowie solche
Aufgaben durch, die ihm der
Exekutivausschuß überträgt;

c) berichtet bei jeder ordent-
lichen Ratstagung über die Tä-
tigkeit und finanzielle Lage der
Organisation.

Artikel XVIII

Finanzen

a) Die Ausgaben der Organi-
sation werden durch jährliche
Beiträge der Mitgliedstaaten
nach der in Anlage I aufgeführ-
ten Staffelung und durch andere,
vom Rat oder dem Exekutivaus-
schuß genehmigte Einnahmen
gedeckt.

b) Jeder Mitgliedstaat be-
stimmt selbst die Höhe seines
Beitrages, der — außer in vom
Rat genehmigten Ausnahme-
fällen — im Einklang mit Ab-
satz a) zu stehen hat.

c) Die Jahresbeiträge sind zu
Beginn des Rechnungsjahres der
Organisation fällig.

d) Die Beiträge der Mitglied-
staaten sind in der vom Exeku-
tivausschuß mit Zustimmung
des betreffenden Staates festzu-
setzenden Währung zu leisten.

e) Ein einzelner Staat oder
eine Gruppe von Staaten kön-
nen zusätzliche Beiträge für be-
sondere Bekämpfungsvorhaben
oder -aktionen, welche die Or-
ganisation im Interesse dieses
Staates oder dieser Staaten-
gruppe durchführt, leisten.

f) Ein aus den Vertretern von
drei vom Rat für drei Jahre ge-
wählten Mitgliedstaaten beste-
hender Rechnungshof hat jedes
Jahr die Abrechnungen und die
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Geschäftsführung der Organisa-
tion zu überprüfen. Der Rech-
nungshof erstattet dem Rat Be-
richt. Der Exekutivausschuß
kann für die Rechnungsprüfung
der Organisation vereidigte
Bücherrevisoren bestellen.

Artikel XIX

Änderungen

a) Der Wortlaut beantragter
Änderungen dieses Übereinkom-
mens oder der Anlagen I und II
ist den Mitgliedstaaten durch
den Generaldirektor mindestens
drei Monate vor ihrer Erörte-
rung im Rat mitzuteilen.

b) die Änderungen des Über-
einkommens treten nach An-
nahme durch eine Zweidrittel-
mehrheit der anwesenden und
ihr Stimmrecht ausübenden Mit-
glieder des Rates in Kraft, je-
doch unter dem Vorbehalt, daß
Änderungen, die neue Verpflich-
tungen für die Mitgliedstaaten
enthalten, für jeden Mitglied-
staat erst nach ihrer Annahme
durch diesen in Kraft treten.

c) Änderungen der Anlagen I
und II werden durch den Rat
mit einfacher Mehrheit der an-
wesenden und abstimmenden
Mitglieder beschlossen.

d) Die Annahme von Ände-
rungen wird der französischen
Regierung bekanntgegeben, die
alle Mitgliedstaaten vom Emp-
fang der Annahmeerklärungen
und vom Inkrafttreten der Än-
derungen unterrichtet.

Artikel XX

Unterzeichnung und Beitritt

a) Dieses Übereinkommen
liegt zur Unterzeichnung oder
zum Beitritt auf, und Staaten,
denen die Mitgliedschaft der
Organisation gemäß Artikel III
freisteht, können durch

1. Unterzeichnung,
2. Unterzeichnung unter dem

Vorbehalt der Ratifizierung
oder
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3. Beitritt
Vertragsparteien dieses Über-
einkommens werden.

b) Der Beitritt wird durch
Hinterlegung einer Urkunde bei
der französischen Regierung
wirksam.

c) Die französische Regie-
rung setzt unverzüglich alle Mit-
gliedstaaten von dem Zeitpunkt
in Kenntnis, in dem ein Staat
dieses Übereinkommen unter-
zeichnet hat oder ihm beigetre-
ten ist.

Artikel XXI

Örtlicher Geltungsbereich

a) Jeder Staat kann zu jedem
Zeitpunkt erklären, daß seine
Teilnahme an dem Übereinkom-
men alle oder einen Teil der
Hoheitsgebiete umfaßt, für
deren auswärtige Beziehungen
er verantwortlich ist. Diese Er-
klärung wird der französischen
Regierung bekanntgegeben.

b) Jede Erklärung, die auf
Grund des Absatzes a) von
einem Mitgliedstaat abgegeben
wird, tritt am dreißigsten Tag
nach ihrem Eingang bei der
französischen Regierung in
Kraft.

c) Die französische Regierung
setzt unverzüglich alle Vertrags-
staaten dieses Übereinkommens
von den auf Grund dieses Ar-
tikels abgegebenen Erklärungen
in Kenntnis.

Artikel XXII

Rücktritt

a) Jeder Mitgliedstaat kann
dieses Übereinkommen nach Ab-
lauf von zwei Jahren nach sei-
nem Inkrafttreten für den be-
treffenden Staat jederzeit durch
eine an die französische Regie-
rung gerichtete Rücktrittserklä-
rung kündigen. Die Kündigung
wird ein Jahr nach Eingang der
Rücktrittserklärung wirksam.

b) Die Nichtbezahlung von
zwei aufeinanderfolgenden Jah-
resbeiträgen gilt normalerweise
als Rücktritt des säumigen Mit-
gliedstaates von dem Überein-
kommen.
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c) Die Anwendung des Über-
einkommens auf ein oder meh-
rere Hoheitsgebiete auf Grund
des Artikels XXI kann durch
eine der französischen Regie-
rung bekanntgegebene Kündi-
gung des Mitgliedstaates, der für
die auswärtigen Beziehungen
dieser (dieses) Hoheitsgebiete(s)
verantwortlich ist, beendet wer-
den. Die Kündigung wird ein
Jahr nach dem Tage ihres Ein-
gangs wirksam.

d) Die französische Regierung
setzt unverzüglich alle Vertrags-
staaten von den auf Grund
dieses Artikels abgegebenen
Rücktrittserklärungen in Kennt-
nis.

Artikel XXIII

Inkrafttreten

a) Dieses Übereinkommen
tritt an dem Tage in Kraft, an
dem fünf Staaten gemäß Ar-
tikel XX Vertragsparteien des-
selben geworden sind.

b) Die französische Regierung
setzt unverzüglich alle Staaten,
die das Übereinkommen unter-
zeichnet haben oder ihm beige-
treten sind, von dem Zeitpunkt
seines Inkrafttretens in Kennt-
nis.

ANLAGE I

VOM RAT GENEHMIGTE
STAFFELUNG DER JÄHR-

LICHEN BEITRÄGE
(siehe Artikel XVIII)

ANLAGE II
SCHÄDLINGE UND

KRANKHEITEN, MIT
DENEN SICH DIE ORGA-
NISATION VOR ALLEM

ZU BEFASSEN HAT,
mit Angabe des Datums der
Aufnahme derselben in die Liste

(vgl. Artikel V b):
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ANLAGE III

DIE 1951 ZUM BEITRITT
ZU DEM ÜBEREINKOM-

MEN EINGELADENEN
LÄNDER EUROPAS UND

DES MITTELMEER-
RAUMES SIND:
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UNTERZEICHNUNGEN
DES ORIGINALTEXTES
Zu Urkund dessen haben die

unterfertigten, von ihren Re-
gierungen gehörig bevollmächtig-
ten Vertreter dieses Übereinkom-
men nebst Anlagen unterzeichnet.

GESCHEHEN ZU PARIS,
am 18. April 1951, in einer Ur-
schrift, die im Archiv der fran-
zösischen Regierung hinterlegt
wird. Eine gedruckte Ausfer-
tigung des Übereinkommens
einschließlich der vom Rat der
Organisation bei seiner fünften
Tagung am 27. April 1955 in
Paris angenommenen Änderun-
gen ist ebenfalls bei der fran-
zösischen Regierung hinterlegt
•worden.

Für Dänemark:
Halvor Skov P. Bovien

Für Belgien:
Guillaume H. van Orshoven

Für Spanien:
Miguel Benlloch

Für Frankreich:
R. Protin

Für Irland:
D. Delaney

Für Italien:
A. Melis

Für Luxemburg:
E. Wirion

Für die Niederlande:
C. J. Briejèr

Für Portugal:
Francisco Aranha

Für die Bundesrepublik
Deutschland:

H. Drees

Für das Vereinigte Königreich:
J. Hensley

Für die Schweiz:
A. Chaponnier

Für die Föderative Volksrepublik
Jugoslawien:
G. Nonveiller

Für Österreich:
F. Beran

Für Griechenland:
D. Koulopoulos
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Das Übereinkommen ist für Österreich in seiner ursprünglichen Fassung gemäß seinem Ar-
tikel XX lit. a Z. 1 am 18. April 1951 in Kraft getreten.

Die gemäß Artikel XIX lit. b am 27. April 1955 beschlossenen Änderungen sind am gleichen
Tag für alle Vertragsstaaten in Kraft getreten und wurden im vorstehenden Übereinkommen be-
reits berücksichtigt.

Bis zum 27. April 1955 sind folgende Staaten Vertragspartner des Übereinkommens geworden:

Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich (einschließlich Algerien und Tunis),
Griechenland, Irland, Israel, Italien, Jugoslawien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal,
Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (ein-
schließlich Guernsey und Jersey).

Raab

46.

Notenwechsel zwischen der österreichischen Botschaft Rio de Janeiro und
dem brasilianischen Außenministerium über den Abschluß eines Zahlungs-

und Warenaustauschabkommens

Rio de Janeiro, am 4. Juli 1956.

Österreichisch-brasilianisches
Zahlungs- und Warenaustauschabkommen.

Herr Staatsminister!

Ich beehre mich, Euer Exzellenz mitzuteilen,
daß sich die österreichische Bundesregierung, vom
Wunsche beseelt, die Handelsbeziehungen zwi-
schen Österreich und den Vereinigten Staaten
von Brasilien auszuweiten, mit folgenden Bestim-
mungen einverstanden erklärt:

Artikel I.

(1) Die Zahlungen zwischen dem österreichi-
schen und dem brasilianischen Währungsgebiet
werden durch das vorliegende Abkommen ge-
regelt.

(2) Im Sinne dieses Abkommens gilt als „öster-
reichisches Währungsgebiet" das Gebiet der Re-
publik Österreich, als „brasilianisches Währungs-
gebiet" das Gebiet der Vereinigten Staaten von
Brasilien.

Artikel II.

(1) Die Zahlungen zwischen dem österreichi-
schen Währungsgebiet und dem brasilianischen
Währungsgebiet werden unter Beachtung der in
den beiden Währungsgebieten geltenden Vor-

schriften über den Zahlungsverkehr mit dem
Ausland in effektiven Pfund Sterling geleistet.

(2) Zahlungen zwischen dem österreichischen
Währungsgebiet und dem brasilianischen Wäh-
rungsgebiet können in anderen Währungen ge-
leistet werden, soweit dies die in beiden Wäh-
rungsgebieten geltenden Vorschriften über den
Zahlungsverkehr mit dem Ausland zulassen.

Artikel III.

Die Anlagen I und II des vorliegenden Ab-
kommens bilden einen integrierenden Bestandteil
desselben.

Artikel IV.

Die Oesterreichische Nationalbank und der
„Banco do Brasil" werden einverständlich die zur
Durchführung des vorliegenden Abkommens
notwendigen technischen Einzelheiten festlegen.

Artikel V.

(1) Falls sich die Grundlagen des Handels- und
Zahlungsverkehrs, auf denen das vorliegende Ab-
kommen zwischen den beiden Ländern beruht,
wesentlich ändern sollten, kann jeder der Ver-
tragschließenden Teile vom anderen die sofortige
Aufnahme von Verhandlungen verlangen, um
das vorliegende Abkommen der neuen Lage an-
zupassen.
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(2) Sollten die beiden Vertragsschließenden
Teile nicht innerhalb von zwei Monaten vom
Tage des Ersuchens um Verhandlungen an ge-
rechnet zu einer neuen Vereinbarung gelangen,
wird die im Artikel VIII vorgesehene Kündi-
gungsfrist auf einen Monat verkürzt.

Artikel VI.

Das vorliegende Abkommen ersetzt das Waren-
austauschabkommen zwischen Österreich und den
Vereinigten Staaten von Brasilien vom 12. Mai
1950 ebenso wie das Zahlungsabkommen zwi-
schen der Oesterreichischen Nationalbank und
dem „Banco do Brasil" vom 20. April 1951 mit
allen ihren Änderungen.

Artikel VII.

Das im Artikel 3 des Zahlungsabkommens vom
20. April 1951 genannte Dollar-Konto wird ge-
mäß den zwischen der Oesterreichischen Natio-
nalbank und dem „Banco do Brasil" getroffenen
Vereinbarungen liquidiert werden.

Artikel VIII.

Das vorliegende Abkommen tritt mit dem
Tage seiner Unterzeichnung in Kraft und kann
jederzeit mit einer dreimonatigen Frist ge-
kündigt werden.

Diese Note sowie die Euer Exzellenz
gleichen Datums und gleichen Inhalts stellen ein
Abkommen zwischen den Regierungen Öster-
reichs und der Vereinigten Staaten von Brasilien
dar.

Ich benütze den Anlaß, um Euer Exzellenz den
Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung
zu erneuern.

Seiner Exzellenz

Herrn Staatsminister José Carlos de Macedo Soares

Palácio Itamaratí

R i o de J a n e i r o .

ANLAGE I

PROTOKOLL ÜBER DEN ZAHLUNGS-
VERKEHR

1. Die brasilianischen Ausfuhren nach Öster-
reich werden in Brasilien die gleiche Behandlung
erfahren wie die Ausfuhren, welche in frei kon-
vertierbaren Währungen oder in Währungen
derjenigen Länder bezahlt werden, die an dem

brasilianischen System multilateraler Zahlungen
teilnehmen.

2. Die zuständigen österreichischen Behörden
werden in bezug auf den Warenverkehr zwischen
Österreich und den Vereinigten Staaten von Bra-
silien keine internen Maßnahmen treffen, welche
Abweichungen von der Parität der Währung, in
der die Zahlungen gemäß dem vorliegenden Ab-
kommen geleistet werden, gegenüber den unter
Punkt 1 genannten Währungen zur Folge haben,
und damit Änderungen in der Preisgestaltung
brasilianischer Waren hervorrufen könnten.

3. Was Transitgeschäfte mit brasilianischen
Waren betrifft, werden die zuständigen öster-
reichischen Behörden die notwendigen Maßnah-
men treffen, daß die österreichischen Kaufleute
diese Waren nach Brasilien in frei konvertier-
barer Währung bezahlen, soweit sie dafür beim
Wiederverkauf gleichfalls frei konvertierbare
Währung erzielen.

4. Die Einfuhren, deren Bezahlung in Wäh-
rungen der am brasilianischen System multilate-
raler Zahlungen teilnehmenden Länder erfolgt,
werden in Brasilien gleiche Behandlung erfahren.

Rio de Janeiro, am 4. Juli 1956.

ANLAGE II

PROTOKOLL ÜBER DEN WARENAUS-
TAUSCH

1. Die zuständigen Behörden Österreichs und
der Vereinigten Staaten von Brasilien behalten
sich vor, Ursprungszeugnisse für die einzufüh-
renden Waren zu verlangen, die von den Er-
zeugungsländern auszustellen sind.

2. In dem Bestreben, den multilateralen Han-
del zwischen Österreich, den Vereinigten Staaten
von Brasilien und anderen Ländern, die an dem
brasilianischen System multilateraler Zahlungen
teilnehmen, zu erleichtern, wird die Einfuhr von
Waren, die in irgendeinem der in Frage stehen-
den Länder hergestellt wurden, aus anderen Teil-
nehmerstaaten desselben Systems zugelassen.

3. Um die Handelsbeziehungen zwischen
Österreich und Brasilien zu vertiefen, werden die
österreichischen Behörden automatisch und ohne
jede Beschränkung die Einfuhr der nachstehenden
brasilianischen Erzeugnisse bewilligen: Kaffee,
Baumwolle, Kakaobohnen, Kakaobutter,
Carnaubawachs, Bananen, Felle und Häute (ge-
trocknet und gesalzen), Baumwollsaatöl, Erdnuß-
öl, Sojabohnenöl, Rizinusöl, Oiticicaöl, Babaçu-
Öl, Eisenerz, Sisal und Reis. Gleiche Behandlung



424 12. Stück — Ausgegeben am 15. Feber 1957 — Nr. 46

wird anderen brasilianischen Produkten auf
Grund einer dahingehenden Empfehlung der im
Punkt 5 dieses Protokolls vorgesehenen Gemisch-
ten Kommission zuteil.

4. Jeden Monat werden eingehende Informa-
tionen über den Handelsverkehr zwischen Öster-
reich und Brasilien ausgetauscht, wobei die Form
zwischen den hiefür zuständigen Stellen verein-
bart wird.

5. Es wird eine Gemischte Kommission, die in
Wien oder in Rio de Janeiro zusammentreten
wird, mit folgender Zuständigkeit gebildet
werden:

a) Beobachtung der Entwicklung des Handels-
und Zahlungsverkehrs;

b) Ausarbeitung von Vorschlägen und An-
regungen zur Vertiefung der wirtschaft-
lichen Beziehungen zwischen den beiden
Vertragschließenden Teilen;

c) gemeinsames Studium der Anwendung und
Auslegung dieses Protokolls im Falle von
Meinungsverschiedenheiten;

d) Studium weiterer Fragen, welche hinsicht-
lich der Handels- und Zahlungsbeziehun-
gen zwischen den beiden Ländern auf-
tauchen könnten.

6. Die Gemischte Kommission wird sich aus
Vertretern der Regierungen beider Vertragschlie-
ßenden Teile, der Oesterreichischen Nationalbank
und des „Banco do Brasil" zusammensetzen und
kann notwendigenfalls durch Sachverständige aus
Industrie, Handel und Landwirtschaft ergänzt
werden. Sie tritt über Ersuchen eines der Ver-
tragschließenden Teile spätestens innerhalb eines
Monats zusammen.

7. Einen Monat nach Inkrafttreten des vor-
liegenden Abkommens werden die Regierungen
Österreichs und der Vereinigten Staaten von
Brasilien ihre Vertreter in der erwähnten Kom-
mission benennen.

8. Ein etwaiges Außerkrafttreten des vorlie-
genden Abkommens läßt die Gültigkeit der Ein-
und Ausfuhrgenehmigungen unberührt.

9. Die zuständigen Behörden der Vereinigten
Staaten von Brasilien werden ihre besondere Auf-
merksamkeit der Prüfung von Ansuchen um
Verlängerung der Laufzeit von Einfuhrgeneh-
migungen zuwenden, die aus Österreich herrüh-
rende Maschinen und Ausrüstungen betreffen,
deren Herstellungszeit aus gerechtfertigten Grün-
den die Laufzeit der entsprechenden Einfuhr-
genehmigung überschritten haben.

Rio de Janeiro, am 4. Juli 1956.

Die in dieser Note enthaltenen Abkommen sind auf Grund einer gleichlautenden Note des
brasilianischen Außenministeriums am 4. Juli 1956 in Kraft getreten.

Anläßlich des Abschlusses dieser Abkommen wurde vom brasilianischen Außenministerium
außerdem folgende Note an die österreichische Botschaft Rio de Janeiro gerichtet:

(Übersetzung)

Österreichisch-brasilianisches
Zahlungs- und Warenaustauschabkommen.

Herr Botschafter!

Mit Bezug auf den Punkt 3 des Protokolls,
betreffend den Zahlungsverkehr, das dem heute
unterzeichneten Zahlungs- und Warenaustausch-
abkommen zwischen Österreich und den Ver-
einigten Staaten von Brasilien angeschlossen ist,
habe ich die Ehre Eurer Exzellenz mitzuteilen,
daß die brasilianischen zuständigen Behörden das
Recht in Anspruch nehmen, sich Transitgeschäf-
ten mit brasilianischen Waren, welche durch
österreichische Kaufleute durchgeführt werden
und als Endziel Bestimmungsländer haben, mit

denen Brasilien durch bilaterale Verträge ge-
bunden ist, dann zu widersetzen, wenn solche
Geschäfte die Erfüllung der sich aus diesen Ab-
kommen ergebenden Verpflichtungen beeinträch-
tigen sollten.

Ich benütze die Gelegenheit, um Eurer Ex-
zellenz den Ausdruck meiner ausgezeichneten
Hochachtung zu versichern.

gez.: José Carlos de Macedo Soares

Seiner Exzellenz
Herrn Dr. Hermann Gohn
Botschafter der Republik Österreich
Rio de J a n e i r o .

Raab
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47.

Notenwechsel zwischen der österreichischen Botschaft Rio de Janeiro und
dem brasilianischen Außenministerium über den Abschluß eines Abkommens

über Finanzierung und Investitionen

Rio de Janeiro, am 4. Juli 1956.

Österreichisch-brasilianisches Abkommen
über Finanzierung und Investitionen.

Herr Staatsminister!

Indem ich die Abmachungen zwischen der
österreichischen und der brasilianischen Dele-
gation bestätige, habe ich die Ehre, Eurer Ex-
zellenz mitzuteilen, daß sich die österreichische
Bundesregierung, vom Wunsche beseelt, die wirt-
schaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und
Brasilien zu vertiefen, im Geiste der zwischen
beiden Ländern bestehenden Freundschaft mit
folgenden Bestimmungen einverstanden erklärt:

1. Die zuständigen österreichischen Behörden
werden ihre besondere Aufmerksamkeit den von
österreichischen Exporteuren vorgebrachten An-
suchen um Bewilligung der Lieferung von Pro-
duktionsgütern nach Brasilien bei langfristigen
Zahlungsterminen, unter Berücksichtigung der in
beiden Ländern geltenden Gesetze und Bestim-
mungen, angedeihen lassen.

2. Die Lieferungen solcher Produktionsgüter
können eine staatliche Kreditgarantie gemäß den
österreichischen gesetzlichen Vorschriften ge-
nießen, während die brasilianischen Behörden
ihrerseits den Transfer der den österreichischen
Gläubigern geschuldeten Beträge zum Zeitpunkt

ihrer Fälligkeit gemäß den in Kraft stehenden
Gesetzen und Vorschriften gestatten werden.

3. Dem im vorhergehenden Punkt angeführten
Transfer wird eine nicht weniger günstige Be-
handlung zugesichert als sie unter gleichen Um-
ständen gleichen Transfers nach einem anderen
Land gewährt wird.

4. Desgleichen wird den österreichischen
Unternehmen, welche Kapitalien in brasiliani-
schen Unternehmungen investieren werden, in
bezug auf die Überweisung der Erträge und der
Rückzahlung investierten Kapitals eine nicht
weniger günstige Behandlung garantiert als sie
unter gleichen Umständen den Unternehmen
irgendeines anderen Staates gewährt wird.

Die vorliegende Note und die Eurer Exzellenz
gleichen Datums und gleichen Inhalts stellen ein
Abkommen zwischen den Regierungen Öster-
reichs und der Vereinigten Staaten von
Brasilien dar.

Ich benütze die Gelegenheit, um Eurer Er-
zellenz den Ausdruck meiner ausgezeichneten
Hochachtung zu erneuern.

Gohn
Seiner Exzellenz

Herrn Staatsminister José Carlos de Macedo Soares
Palácio Itamaratí

R i o de J a n e i r o .

Das in dieser Note enthaltene Abkommen ist auf Grund einer gleichlautenden Note des
brasilianischen Außenministeriums am 4. Juli 1956 in Kraft getreten.

Raab
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